
     

 Fischereischein-Nr. Lfd.Nr. 
 06

     

 

     

 
   

Antrag auf    Erteilung eines Fischereischeines auf Lebenszeit 
(auch für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr mit bestandener Prüfung) 

  Erteilung eines Jugendfischereischeines vom 10. bis 18. Lebensjahr 
  Erteilung eines Jahresfischereischeines – 3 Monate gültig 

(nur für Personen ohne Wohnsitz in Deutschland ohne bestandene Fischerprüfung) 
   

Familienname 

     

  Ich habe die Fischerprüfung abgelegt 
am    

     

   in 

     

 
Vorname 

     

  Ich war im Besitz eines Fischereischeines zwischen 
dem 01.01.1961 und 31.12.1970 

Staatsangehörigkeit  

     

 Ich lege vor:  Fischereischein vom 

     

 

Geburtsdatum und Geburtsort 

     

  
Zeugnis über die Fischerprüfung vom 

     

 
ausgestellt durch 

     

 
Straße, Hausnummer 

     

  Nachweis über Ausbildung (z.B. Raubfischqualifikation 
des Fischereiverbandes der DDR) 

PLZ, Wohnort 

     

  Ein Lichtbild  Einverständnis des/der 
Erziehungsberechtigten 

Der Jugendfischereischein berechtigt zur Ausübung des Fischfangs nur in verantwortlicher Begleitung eines  
volljährigen Inhabers eines Fischereischeines. 
Mir ist bekannt, dass ein Fischereischein, den ich auf Grund falscher Angaben erhalten habe, eingezogen werden kann. Ich habe mit 
einer strafrechtlichen Verfolgung zu rechnen. Mir ist bekannt, dass ich die fischereirechtlichen Vorschriften (Schonmaße und  
Schonzeiten, zulässige Fanggeräte usw.) zu beachten habe und dass der Fischereischein allein nicht zum Fischfang berechtigt  

Neustadt, 

     

 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: 

     

 

Unterschrift: 

     

 

Fischereischein erhalten: 

     

 

 
 
 
 
 
 bitte nicht ausfüllen, wird von der Stadt Neustadt b. Coburg ausgefüllt! 
 
Stellungnahme der Wohnsitzgemeinde 

 Die Angaben sind richtig. Gegen die Erteilung des Fischereischeines bestehen keine Bedenken. 

 Gegen die Erteilung des Fischereischeines bestehen folgende Bedenken: 

 

     

 
  
Verfügung der Verwaltungsbehörde 

1. Führungszeugnis  liegt vor    ist nicht erforderlich. 3. Fischereischein ausgestellt am 

2. Angaben zur Fischerprüfung werden bestätigt. 4. Fischereischein ausgehändigt (siehe Seite 1) 
Kostenverfügung  
 Gebühr Fischereiabgabe Gesamt Kostenverzeichnis Ausgestellt bis 
Ersterteilung 

     

 € 

     

€ 

     

 € Nr. 

     

/

     

 

     

 
Weitererteilung 

     

 € 

     

 € 

     

 € Nr. 

     

/

     

 

     

 
Weitererteilung 

     

 € 

     

 € 

     

 € Nr. 

     

/

     

 

     

 
Weitererteilung 

     

 € 

     

 € 

     

 € Nr. 

     

/

     

 

     

 
Weitererteilung 

     

 € 

     

 € 

     

 € Nr. 

     

/

     

 

     

 
Weitererteilung 

     

 € 

     

 € 

     

 € Nr. 

     

/

     

 

     

 
Weitererteilung 

     

 € 

     

 € 

     

 € Nr. 

     

/

     

 

     

 
 
Neustadt b. Coburg, 

     

 

Stadt Neustadt b. Coburg 
i.A. 
 

 


